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EU-DSGVO

Kapitel 5 - Ubermittlung personenbezogener Daten an Drittlinder oder an
internationale Organisationen

Artikel 48 - Nach dem Unionsrecht nicht zuldssige Ubermittlung oder Offenlegung

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehorde
eines Drittlands, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die
Ubermittlung oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird, dirfen unbeschadet anderer
Griinde fiir die Ubermittlung gemaR diesem Kapitel jedenfalls nur dann anerkannt oder vollstreckbar
werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale Ubereinkunft wie etwa ein
Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat
gestutzt sind.

Passende Erwagungsgriinde

115 - Vorschriften in Drittlandern die der Verordnung zuwiderlaufen

« Artikel 47 DSGVO 1T DSGVO-Gesamtliste Artikel 49 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel48 Gedruckt 05.07.2026 23:26


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel47
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel49
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr115
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel47
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel49

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 5 - Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen
	Artikel 48 - Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung
	Passende Erwägungsgründe





